
  Ein guter Einfall ist wie ein Hahn am Morgen: Gleich krähen andere mit.  
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Nützliche Telefonnummern 
Gemeindeverwalter 
Beat Thommen, Tel. 061 935 95 92  
Finanzen 
Andrea Schäublin, Tel. 061 935 95 91 
Einwohnerdienste 
Salome Alonso, Tel. 061 935 95 90 
KV-Lernende 
Mandy Thommen, Tel. 061 935 95 94 
 
 
Redaktionsschluss 
nächste Ausgabe: 
16. Juni 2010, 12.00 Uhr 
Inserat  1 Seite  Fr. 120.00 
Inserat 1/2 Seite Fr. 60.00 
Inserat 1/4 Seite Fr. 30.00 
 
 
Schalterstunden 
der Gemeinde Ziefen 
Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 
Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 
Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 
 
 
Sprechstunde 
Nach telefonischer Vereinbarung mit 
Gemeindepräsident  
Markus Gutknecht,  Tel. 061 931 28 04 
 
 



 
 

 
Dankeschön den BrunnenbetreuerInnen 
Für den wunderschönen Brunnenschmuck 
anfangs Mai an unseren Dorfbrunnen möchte 
der Gemeinderat den BrunnenbetreuerInnen 
ganz herzlich danken, trägt dieser doch zur 
Verschönerung des Dorfbilds bei. 
Aus der Bevölkerung haben wir ebenfalls viele 
positive Rückmeldungen erhalten. Die Einwoh-
nerschaft hat sich sehr über die liebevolle 
Schmückung der Dorfbrunnen gefreut. 
 
Sitzungszimmer Gemeindehaus während  
Renovation Gemeindehaus 
Das Sitzungszimmer im Erdgeschoss des  
Gemeindehauses steht während der Renovati-
on des Gemeindehauses nicht zur Verfügung. 
Die Vereine wurden mit separatem Schreiben 
aufgefordert die Schränke und Kästen zu räu-
men, da der Zugang während der Renovation 
nicht gewährleistet ist. Das Sitzungszimmer hat 
dann einen neuen Standort: Pfarrstübli im Erd-
geschoss der Pfarrscheune (Hauptstrasse 117). 
Der Zylinder der Türe wird ausgewechselt, so 
dass alle Personen, die Zugang zum jetzigen 
Sitzungszimmer hatten, auch im Pfarrstübli Zutritt 
haben. Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle 
der Kirchgemeinde Ziefen-Lupsingen-Arboldswil 
und dem Pfarramt herzlich für das Gastrecht. 
 
Rechnung 2009 Einwohnergemeinde 
Der Gemeinderat hat die Rechnung 2009 der 
Einwohnergemeinde zuhanden der Einwohner-
gemeindeversammlung und zur Prüfung durch 
die RGPK verabschiedet. Sie schliesst bei  
Aufwendungen von Fr. 5'682'886.15 und  
Einnahmen von Fr. 5'682'886.15 mit einem  
Ertragsüberschuss von Fr. 688.03 (Budget 2009: 
Aufwandüberschuss Fr. 140'400.—) ab. 
 
Rechnung 2009 Bürgergemeinde 
Der Gemeinderat hat die Rechnung 2009 der 
Bürgergemeinde zuhanden der Bürger-
gemeindeversammlung und zur Prüfung durch 
die RGPK verabschiedet. Sie schliesst bei Auf-
wendungen von Fr. 180'191.05 und Einnahmen 
von Fr. 207'100.35 mit einem Ertragsüberschuss 
von Fr. 26'909.30 (Budget 2009: Ertragsüber-
schuss Fr. 32'300.—). In der Forstwirtschaft resul-
tiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 9'742.55 
(Rechnung 2008: Aufwandüberschuss  
Fr. 23'954.10) ab. 
 
Kurt Niggli - Rücktritt aus der Finanzkommission 
Kurt Niggli erklärt aus beruflichen Gründen 
seinen sofortigen Rücktritt aus der Finanzkom-
mission. Er war fast 10 Jahre Mitglied der Finanz-

kommission. Der Gemeinderat dankt Kurt Niggli 
für seinen langjährigen Einsatz zugunsten der 
Gemeinde. Die Ersatzwahl findet anlässlich der 
Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Juni 
2010 statt. Bis Redaktionsschluss sind keine Kan-
didaturen eingegangen. Interessierte melden 
sich bei Gemeindeverwalter Beat Thommen, 
Tel. 061 935 95 92. Kandidaturen werden auch 
an der Einwohnergemeindeversammlung  
entgegengenommen. Für Fragen bezüglich der 
Arbeit der Finanzkommission wenden Sie sich 
an den Präsidenten der Finanzkommission, 
Peter Tschopp-Saladin, Tel. 061 931 28 21. 
 
Zweckverband WRZ – Rechnung 2009 
Der Zweckverband Wasseraufbereitung  
Reigoldswil-Ziefen (WRZ) legt dem Gemeinde-
rat die Rechnung 2009 vor. Der Betriebsauf-
wand beträgt Fr. 371'356.05 (2008:  
Fr. 370'416.35). 104'555 m³ Wasser wurden von 
Ziefen zu einem Ankaufspreis von Fr. 1.557 pro 
m³ bei der WRZ bezogen (2008: 101'983 m³ 
Wasser zu Fr. 1.556). Die WRZ-Rechnung wurde 
von je 1 Mitglied der RPK Reigoldswil und der 
RGPK Ziefen revidiert. Die Rechnung 2009 wird 
der Einwohnergemeindeversammlung vom  
8. Juni 2010 zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Budgeteingaben 2011 
Eingaben für das Budget 2011 sind bis spätes-
tens 30. Juni 2010 schriftlich, begründet und mit 
möglichst detaillierten Unterlagen dem  
Gemeinderat einzureichen. 
 
Veranstaltungen im Wald - Bewilligung 
Der Gemeinderat hat die dritte Auflage des 
"Crosswoods" vom 28. August 2010 bewilligt. Der 
Anlass findet im Kreuzholz statt. In der Vergan-
genheit gab es nie Beanstandungen bei die-
sem Anlass und der Gemeinderat hofft, dass 
dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird. 
 
Reglement über das nächtliche Dauerparkieren 
auf öffentlichem Areal 
Die Sicherheitsdirektion hat das Reglement 
über das nächtliche Dauerparkieren auf öffent-
lichem Areal genehmigt. Die Einwohnerge-
meindeversammlung hat diesem neuen  
Reglement am 1. März 2010 zugestimmt. Das 
neue Reglement tritt per 1. Juli 2010 in Kraft. 
Von diesem Zeitpunkt an wird das nächtliche 
Abstellen von Motorfahrzeugen auf öffentli-
chem Areal kostenpflichtig. Neben Strassen 
betrifft dies auch die Plätze beim Gemeinde-
haus, Schulanlage und auch die Kehrplätze. 
 



Achtung – junge Rehe, Hasen und Vögel 
Gemäss § 3 des Reglements über die Hunde-
haltung dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt 
laufen gelassen werden. Die HundehalterInnen 
haben dafür zu sorgen, dass weder Kulturland 
beeinträchtigt wird, noch die Anliegen des 
Wildschutzes verletzt werden. Während der 
Hauptsetz- und Brutzeit (April-Juli) sind alle 
Hunde im Wald und an Waldsäumen an der 
Leine zu führen. 
 
Schlussabrechung Ausdehnung Holzschnitzel-
Wärmeverbund 2009 
Urs Frischknecht, oeCON GmbH, legt die 
Schlussabrechnung für die Erweiterung des 
Holzschnitzel-Wärmeverbunds 2009 vor. Die 
Kosten betragen Fr. 45'561.10, was Fr. 4'438.90 
bzw. 8.9% tiefer ist als budgetiert (Fr. 50'000.—). 
 
Vernehmlassung zur Anhörung der Sozialhilfe-
verordnung betreffend Verwandtenunterstüt-
zung 
Das Kantonale Sozialamt (KSA) unterbreitet die 
Sozialhilfeverordnung betreffend Verwandten-
unterstützung zur Anhörung. Der Gemeinderat 
schliesst sich der Stellungnahme des Verbands 
Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) an. 
Die grundsätzlichen Bedenken gegen eine 
generelle Abschaffung der Verwandtenunter-

stützung wurden berücksichtigt. Er ist entschie-
den der Meinung, dass eine drohende  
Geltendmachung der Verwandtenunterstüt-
zung präventive Wirkung hat und dass es gera-
de wegen dieser präventiven Wirkung so weni-
ge Fälle gibt, die über der Limite liegen. Er ist 
jedoch ebenso entschieden der Auffassung, 
dass die präventive Wirkung der Beibehaltung 
der Verwandtenunterstützungspflicht nicht 
zwingend erfordert, dass sämtliche Fälle von 
Sozialhilfeunterstützung durch das KSA über-
prüft werden müssen. Eine Selbstdeklaration der 
unterstützungspflichtigen Person wird bevor-
zugt, verbunden mit der Möglichkeit des KSA, 
deren Angaben zu überprüfen. Dies soll in Form 
von Stichproben und Kontrollen auf Antrag in 
Verdachtsfällen durchgeführt werden. Dafür 
sprechen ökonomische Gründe, genauso wie 
der Umstand, dass Stichproben auch in vielen 
anderen Bereichen ein übliches Kontrollverfah-
ren sind. 
 
Geschwindigkeitskontrolle der Polizei BL, 
Hauptabteilung Verkehrssicherheit im April 
2010 
Reigoldswilerstrasse, Fahrtrichtung Reigoldswil, 
14. April 2010, 08.26 bis 09.41 Uhr, gemessene 
Fahrzeuge 54, Übertretungen 6 (= 11.1%). 

 

Budget 2011 Budgeteingaben 2011 
Der Gemeinderat erinnert daran, dass Eingaben für das Budget 2011 bis spätes-
tens 30. Juni 2010 schriftlich, begründet und mit möglichst detaillierten Unterlagen 
einzureichen sind. Später eingegangene Budgetanträge werden nicht mehr be-
rücksichtigt. 

EGV 08.06.2010 Bitte vormerken: 

Einwohnergemeindeversammlung, 20.00 Uhr, Kleine Turnhalle 

BGV 18.06.2010 Bitte vormerken: 

Bürgergemeindeversammlung, 19.30 Uhr, Holzenberg (Einladung folgt) 

Sammeldaten 
Jahr 2010 

Papier, Karton, 
Styropor und 
Bauschutt 

Zeit: 09.00 bis 12.00 Uhr 
Ort: Werkhof 

Samstag, 29. Mai Samstag, 25. September  
Samstag, 26. Juni Samstag, 30. Oktober 
Samstag, 31. Juli Samstag, 27. November  
Samstag, 28. August 



 

Mitteilungsblatt 
Jahr 2010 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr)  
Freitag, 25. Juni Mittwoch, 16. Juni 
Freitag, 30. Juli Mittwoch, 21. Juli 
Freitag, 27. August Mittwoch, 18. August 
Freitag, 24. September Mittwoch, 15. September 
Freitag, 29. Oktober Mittwoch, 20. Oktober 
Freitag, 26. November Mittwoch, 17. November 
Freitag, 17. Dezember Mittwoch, 08. Dezember 

 Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss einzuhalten. Zu spät eingereichte  
 Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden! 

Abstimmungen  

13. Juni 2010 

Kantonale Abstimmungen 

1. Nichtformulierte Volksinitiative vom 27. Februar 2008 "Verantwortliche Bas-
ler Chemie- und Pharmafirmen müssen Trinkwasseruntersuchung und -
aufbereitung bezahlen" 

2. Nichtformulierte Volksinitiative vom 27. Februar 2008 "Totalsanierung der 
Chemiemülldeponien in Muttenz" und der nichtformulierte Gegenvor-
schlag des Landrates vom 15. April 2010 

 

Stimmrechtsausweise (Einlegekarte) 
In der Broschüre Politische Rechte ist unter § 4 festgehalten: die Gemeinde hat 
allen Stimmberechtigten spätestens drei und frühestens vier Wochen vor dem 
Abstimmungstag bzw. spätestens bis zum zehnten Tag vor dem Wahltag einen 
Stimmrechtsausweis zuzustellen. Wer den Stimmrechtsausweis nicht erhalten hat, 
muss diesen bis zum fünften Vortag vor der Abstimmung/Wahl auf der Gemein-
dekanzlei verlangen.  

Bei brieflicher Stimmabgabe bitte beachten: 
- Anleitung auf der Rückseite des Stimmrechtsausweises unbedingt beachten 
- Der Stimmrechtsausweis muss auf der Vorderseite unterschrieben werden. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Adresse des Wahlbüros und Ihre Unterschrift 
im Sichtfenster erscheinen! 

 

Das Stimmrecht-Couvert inkl. Stimmrechtsausweis (Einlegekarte) muss bis spätes-

tens Samstag, 12. Juni 2010, 17.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. 

Regionaler  
Sozialdienst 
Reigoldswil 

Der Regionale Sozialdienst Reigoldswil (Herr Marcel Ineichen) ist erreichbar jeweils 
am: 
 
Montag 08.30 bis 11.30 Uhr 
Dienstag 08.30 bis 11.30 Uhr 
Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag 08.30 bis 11.30 Uhr 
 
Telefon 061 945 90 17 
E-Mail sozialdienst@reigoldswil.bl.ch 

Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung. 

Regionale 
Vormundschafts-
behörde 

Die Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler Frau Mina Lexow,  
Präsidentin und Frau Yvonne Violetti, Sekretariat) sind erreichbar jeweils: 
 
Montag - Freitag 08.00 bis 11.30 Uhr 
Montag  14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  14.00 bis 16.00 Uhr 
 
Adresse: Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler 
 Bündtenweg 40, Postfach, 4434 Hölstein 
Telefon 061 951 21 25 
Fax 061 951 21 24 
 



Verein Tages-
familien Oberes 
Baselbiet 

Die Gemeinde Ziefen ist Mitglied des Vereins Tagesfamilien Oberes Baselbiet 
(VTOB). Der Verein rekrutiert Tagesfamilien und tritt als Vermittler zwischen den  
Tagesfamilien und den Tageskindern bzw. deren Eltern auf. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei der Geschäftsstelle Liestal, Gasstrasse 25, 4410 Liestal, Tel. 061 902 
00 40 oder unter ww.vtob.ch. 

Fernseh-
genossenschaft 

Störungsnummer: 061 821 00 10 

Programmlisten: 
www.ziefen.ch  Allgemeine Angaben  Fernsehgenossenschaft 

 
 

 
Provisorium Gemeindeverwaltung 

 
Am 25. Juni 2010 schliesst die Gemeindeverwaltung an ihrem angestammten Standort an der 
Hauptstrasse 107 ihren Schalter. Aufgrund des Umzugs ist die Gemeindeverwaltung am 28. Juni 
2010 den ganzen Tag geschlossen. Wir freuen uns Sie, ab 29. Juni 2010 am neuen und provisori-
schen Standort an der Eienstrasse 21 zu begrüssen. Die Gemeindeverwaltung befindet sich im Erd-
geschoss im Lehrerzimmer. Sie erreichen uns durch einen separaten Eingang neben der Eingangstü-
re Mehrzweckhalle. 
 
     Team Gemeindeverwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Fundbüro 
  

 gefunden: Schlüssel mit grünem Anhänger, Tschopp 
 abgegeben am: 14. April 2010 
 abzuholen: Gemeindeverwaltung 
 

 gefunden: Armkette aus Gold 
 abgegeben am: 15. April 2010 
 abzuholen: Gemeindeverwaltung 
 

 gefunden: Schwarze Mütze (Cap) 
 abgegeben am: 18. Mai 2010 
 abzuholen: Gemeindeverwaltung 
 

 gefunden: blauer und grauer Pullover 
 abgegeben am: 18. Mai 2010 
 abzuholen: Gemeindeverwaltung 
 

 gefunden: blauer und silbriger Schirm 
 abgegeben am: 18. Mai 2010 
 abzuholen: Gemeindeverwaltung 

 

  
 
 



 
 
Jagdstatistik Jagdrevier Ziefen 01.04.2009 - 31.03.2010 
 
Erlegtes Wild Im Strassenverkehr überfahrenes Wild 
11 Rehböcke 2 Rehböcke 
14 Rehgeissen 5 Rehgeissen 
9 Wildschweine 2 Rehkitze 
35 Füchse (15 mit Fuchsräude) 6 Füchse 
5 Dachse 1 Dachs 
  1 Marder 
  1 Wildschwein 
 
Durch Landwirtschaft vermähtes Wild 
4 Rehkitze 
 
 
 
 
Rasenmähen über die Mittagszeit oder am späten Abend /  
Mottfeuer im Siedlungsgebiet 
 
Immer wieder wird der Gemeinderat gebeten, bei Einwohnerinnen und Einwohnern 
zu intervenieren, welche ihren Rasen über die Mittagszeit oder am späten Abend 
mähen. Die Gemeinde Ziefen hat bisher kein Polizeireglement, in welchem z.B. die 
Zeiten für das Rasenmähen geregelt werden könnten. Der Gemeinderat möchte auch kein solches 
Reglement vorlegen, da er der Meinung ist, dass der gesunde Menschenverstand und die Rück-
sichtnahme auf den Nachbarn nicht durch ein Reglement erzwungen werden kann. Deshalb der 
Aufruf an alle Einwohnerinnen und Einwohner: Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn und 
verzichten Sie auf das Rasenmähen während der Mittagszeit (12.00 – 13.30 Uhr) oder am späten 
Abend. Und wenn jemand trotzdem seinen Rasen zu einer „unmöglichen“ Zeit schneidet, nehmen 
Sie bitte mit dem Nachbarn bzw. der Nachbarin Kontakt auf und teilen Sie Ihr Missfallen direkt und 
höflich mit. Vielleicht war sich der Nachbar über die unerwünschte Störung gar nicht bewusst. 
 
Betreffend Verbrennen von Abfällen wird darauf hingewiesen, dass gemäss § 20 der Verordnung 
zum Umweltschutzgesetz keine organischen Abfälle im Siedlungsgebiet verbrannt werden dürfen. 
Darunter fallen auch Holzabfälle, Baumschnitt etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und wir 
freuen uns, wenn diese rege benützt werden. 
 
Leider stellen wir immer wieder fest, dass vermehrt Abfälle jeder 
Art zurück gelassen werden. Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze 
und Feuerstellen so, wie Sie sie anzutreffen wünschen: Sauber 
 
Besten Dank! 
 
Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Abfall-
reglements der Gemeinde werden durch den Gemeinderat mit 
Busse bestraft.  



 

 
Aufgrund wiederkehrender Anfragen betreffend 
Anpflanzungen, Grenzabständen etc. verweisen 
wir gerne auf nachfolgenden Auszug: 

 
 
 

Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) 
 
SGS 211 || GS 36.0153 || Vom 16. November 2006(1) || In Kraft seit 1. August 2007 ||  
Inkrafttreten der letzten Änderung: 1. Mai 2008 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf Artikel 52 Schlusstitel des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches vom 10. Dezember 1907(2) und des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004(3) über die eingetragene 
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) und § 63 Absatz 1 der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984(4), beschliesst: 
 
 
Sechster Teil: Sachenrecht 
 
C. Nachbarrecht 
 
§ 128 Grabungen und Bauten 
In Bezug auf Grabungen, Aufschüttungen und Bauten sind die Vorschriften des Raumplanungs- und Bauge-
setzes vom 8. Januar 1998(31) anzuwenden. 
 
 
§ 129 Nachbarliche Zutrittsrechte 
1 Die Nachbarschaft hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung ihres Grundstückes zu dulden, 
soweit es für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, Einfriedigungen und anderen Anlagen längs der 
Grenze unumgänglich ist. 
2 Ebenso darf für den Unterhalt oder die Reinigung von Zisternen, Brunnen, Leitungen und dergleichen das 
Leitungsgelände vorübergehend betreten oder benützt werden. 
3 Wer ein solches Recht ausüben will, muss der Nachbarschaft oder der Eigentümerschaft des Leitungsge-
ländes sein Vorhaben rechtzeitig und gehörig anzeigen und einen allfälligen Schaden ersetzen. 
 
 
§ 130 Einfriedungen 
1 Grünhecken dürfen gegen den Willen der nachbarlichen Grundeigentümerschaft nicht näher als sechzig 
Zentimeter von der Grenze und nicht höher als ihre dreifache Distanz von derselben gehalten werden. 
2 Für andere Einfriedungen gelten die Bestimmungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 
1998(32) (RBG). 
 
 
§ 131 Pflanzen 
1 Zwergobstbäume, andere Gartenbäume, Ziersträucher, kleine Zierbäume sowie Reben dürfen nicht näher 
als einen halben Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
2 Einzelne Waldbäume, grosse Zierbäume (wie Pappeln, Kastanienbäume und dergleichen), sowie Nuss-
bäume dürfen auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gartenanlagen um Wohnhäuser nicht näher als sechs 
Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
3 Obstbäume (Äpfel, Birnen, Kirschen usw.) dürfen in offenem Land und gegenüber Reben nicht näher als 
sechs Meter, in offenen Baumgärten und Pflanzplätzen nicht näher als zwei Meter von der Nachbargrenze 
entfernt gepflanzt werden. 
4 Überragende Äste und eindringende Wurzeln fruchttragender Bäume hat die Nachbarschaft, soweit sie 
dadurch in der Benützung ihres Landes nicht gehindert wird, zu dulden. Sie hat aber ein Recht auf die an 
den überragenden Ästen wachsenden Früchte (Anries). 



§ 132 Wald 
1 Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marchlinie auf einen halben Meter nach jeder Seite hin offen zu halten. 
Dieser Abstand gilt auch für Neuanpflanzungen von Wald gegenüber bestehendem Wald einer anderen 
Eigentümerschaft. 
2 Soweit Wald an Kulturland grenzt, ist für neue Waldanlagen auf bisher landwirtschaftlich genutztem Boden 
ein Abstand von sechs Metern von den Nachbargrundstücken, gegenüber Reben ein solcher von zehn Me-
tern einzuhalten. 
 
 
§ 133 Abweichende Vereinbarungen, Klage auf Beseitigung 
1 Im Einverständnis mit der Nachbarschaft kann von den Abstandsvorschriften gemäss § 130 und § 131 die-
ses Gesetzes abgewichen werden. Diese Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der öffentlichen Beurkun-
dung und der Eintragung als Dienstbarkeit im Grundbuch. 
2 Klagen auf Beseitigung bzw. Zurücksetzung von neu gepflanzten Bäumen können nur während zehn Jah-
ren seit der Pflanzung angehoben werden. 
 
 
§ 134 Bäume längs öffentlicher Strassen und Plätze 
1 Gegenüber Kantons- und Gemeindestrassen soll die Entfernung der Bäume vier Meter vom Strassenrand 
betragen; Ausnahmen können durch die Bau- und Umweltschutzdirektion bzw. durch den Gemeinderat 
gestattet werden. Der Strassenverkehr darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
2 Kanton und Gemeinden sind berechtigt, öffentlichen Strassen und Plätzen entlang Bäume zu pflanzen, 
auch wenn die in § 131 und § 132 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Abstände von den Nachbargrundstü-
cken nicht vorhanden sind. 
 
 
§ 135 Fahr- und Wenderecht für landwirtschaftliche Maschinen 
1 Sofern es aufgrund der örtlichen Situation notwendig ist, ist es auf offenem Feld für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung (pflügen, säen, ernten usw.) gestattet, das anstossende Grundstück auf der Längsseite mit 
landwirtschaftlichen Maschinen zu befahren und mit diesen an der Schmalseite des Nachbargrundstücks auf 
einem Abschnitt bis zu dreieinhalb Meter zu wenden. 
2 Dieses Fahr- und Wenderecht ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig 
Schaden entsteht. 
 
 
§ 136 Winterweg 
1 Das Winterwegrecht besteht, wenn nicht besondere Verträge etwas Abweichendes festsetzen, von Mitte 
November bis Mitte März. 
2 Es ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig Schaden entsteht. 
 
 
 
Fragen? 
 
Diese beantworten Ihnen gerne: 
 
 

• Gemeinderat Patrick Vögtlin, ℡ 079 208 07 63 
 

• Gemeindeverwalter Beat Thommen, ℡ 061 935 95 92 
 
 
 
 
 

 
 



 

Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

Zuzüge* 

Challandes, Franziska mit Cécile und Sophie, Hauptstrasse 79 
Ettlin, Matthias und Ettlin, Petra mit Ike, Hauptstrasse 186 
Probst, Beatrix, Hof Untere Rüti 213 
Frey, Ramon, Hintermattstrasse 9 
 
 
Wegzüge* 

Odörfer, Sepp, Untere Eienstrasse 42 
 
 
Geburten* 

 
 
Gemäss Datenschutzgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die Zustimmung zur Publikation einzuholen. Bitte beachten Sie deshalb, 
dass wir die Wünsche zur Nichtpublikation entsprechend berücksichtigen. 

 

Baugesuche 
Bitte beachten: sämtliche Baugesuche werden jeweils bei Durchführung der Planauflage im Aushängekasten 
vor dem Gemeindehaus publiziert (mit Angabe Einsprachefrist). Die Baugesuche können von allen Einwohne-
rinnen und Einwohnern während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 
Baugesuch Nr. 0805/2010 
Gesuchsteller/in: Bachmann-Waldner R. / Waldner Bachmann L. / Dürrenberger F. und H. v.d. Waldner Liselotte, 
 Hauptstrasse 164, 4417 Ziefen 
Projekt: Nebengebäude mit Carport / Wintergarten,  Parzellen 1928/1947, Hauptstrasse 164/166, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: Archidee Markus Bürgin, Hurlistrasse 9, 4410 Liestal 
 

Baugesuch Nr. 0812/2010 
Gesuchsteller/in: Rudolf von Rohr A. und M., Im Krummacker 12, 4417 Ziefen 
Projekt: Fassadenänderung/Balkonvergrösserung, Parzelle 2405, Im Krummacker 10, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: ArchiTeam Design AG, Ramlinsburgerstrasse 2, 4410 Liestal 
 

Baugesuch Nr. 0869/2010 
Gesuchsteller/in: Wohnbaugenossenschaft Reigoldswil, Tittertenstrasse 18, 4418 Reigoldswil 
Projekt: Einfamilienhaus, Parzelle 356, Hintermatt, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: Plattner Architektur GmbH, Lausenerstrasse 22, 4410 Liestal 
 

Kleinbautengesuch Nr. 08/2010 
Gesuchsteller/in: Niederhauser Walter, Steinenbühl 45, 4417 Ziefen 
Projekt: Gartenhaus, Parzelle 1983, Steinenbühl 45, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: Gesuchsteller 
 
 

Baubewilligungen 
Baugesuch Nr. 1381/2009 
Gesuchsteller/in Schüpbach Raymond, Hauptstrasse 79, 4417 Ziefen 
Projekt Bienenhaus, Parzelle 817, Hof Luftmatt, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in Schüpbach Raymond, Hauptstrasse 79, 4417 Ziefen 
 

Kleinbautengesuch Nr. 02/2010 
Gesuchsteller/in: Koch-Gafner Fritz, Steinenbühl 56, 4417 Ziefen 
Projekt: Ersatz aller Fenster durch Kunststoff Fenster mit Sprossen, weiss, Parzelle 56, Kirchgasse 9, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: Koch-Gafner Fritz, Steinenbühl 56, 4417 Ziefen 



 
 

 

Kleinbautensgesuch Nr. 03/2010 
Gesuchsteller/in: Schlumpf Markus, Büntenackerweg 2, 4417 Ziefen 
Projekt: Gerätehaus, Parzelle 2375, Büntenackerweg 2, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: Schlumpf Markus, Büntenackerweg 2, 4417 Ziefen 
 

Kleinbautengesuch Nr. 04/2010 
Gesuchsteller/in: Buser + Mitarbeiter Immobilien AG, St. Jakobstrasse 148, 4132 Muttenz 
Projekt: Balkon / Dacheinschnitt, Parzelle 645, Hauptstrasse 56, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: Buser + Mitarbeiter Immobilien AG, St. Jakobstrasse 148, 4132 Muttenz 
 

Kleinbautengesuch Nr. 05/2010 
Gesuchsteller/in: Buser + Mitarbeiter Immobilien AG, St. Jakobstrasse 148, 4132 Muttenz 
Projekt: Balkon für Dachwohnung, Parzelle 645, Hauptstrasse 58a, 4417 Ziefen 
Projektverfasser/in: Buser + Mitarbeiter Immobilien AG, St. Jakobstrasse 148, 4132 Muttenz 
 
 

Arbeits- und Auftragsvergaben 

Umzug Provisorium Gemeindeverwaltung - Zügeln 
Marco Falchi AG, Bubendorf 

 

Mobiliar Kindergarten 
Pro Spiel AG, Schinznach-Dorf 

 

Sanierung Schutzhütte Holzenberg - Spenglerarbeiten 
John Haustechnik AG, Sissach 

 

Sanierung Schutzhütte Holzenberg - Dach 
Frenke Holzbau GmbH, Ziefen 

 

Sanierung Schutzhütte Holzenberg - Boden 
Rohkies & Heinis AG, Therwil 

 

Balkenmäher 
Hanspeter Abt, Ziefen 

 
 
 

Handänderungsanzeigen 
Ziefen 29.4.2010 
Kauf. Parz. 108: 457 m² mit Wohnhaus, Hauptstrasse 140, Wohnhaus , Hauptstrasse 136, Gartenanlage, übrige 
befestigte Flächen "Oberdorf"; Parz. 154: 20 m², übrige befestigte Flächen " Oberdorf; Parz. 222, 15 m², übrige 
befestigte Flächen "Mitteildorf", Parz. 223: 15 m²,übrige befestigte Flächen "Mitteldorf". Veräusserer in GE: Einf. 
Gesellschaft gemäss 530 OR (Tschopp Hans Rudi, Sissach; Tschopp-Grieder Werner, Sissach; Tschopp Ernst, 
Itingen), Eigentum seit 5.1.2001. Erwerber zu GE in Gütergemeinschaft: (Hof-Sippl Kornelia, Seltisberg; Hof-Sippl 
Firtz Werner, Seltisberg) 

 

Ziefen 6.5.2010 
Kauf. Parz. 48: 1381m², Acker, Wiese, Weide "Unterdorf". Veräusserer: Waldner-Meuri Werner, Ziefen, Eigentum 
seit 5.7.1966. Erwerber: Rubitschung Basil, Reigoldswil 

Grundbuchamt Liestal 
 



 
 
Welcher Arzt hat Dienst? 
 
Die Ärztinnen und Ärzte bieten einen Notfalldienst an, welcher 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Wo-
che abdeckt. Die Einwohnerinnen und Einwohner der beiden Frenkentäler haben also die Gewähr, dass 
immer eine Ärztin oder ein Arzt erreichbar ist – auch wenn das nicht immer der Hausarzt ist. Beim Anruf in 
der Praxis der Hausärztin gibt ein Tonband die Nummer des diensttuenden Arztes an, ausserdem erhielten 
die Gemeindeverwaltungen, Altersheime, Apotheken, Spitäler, die Polizei etc. eine Liste, welcher Arzt an 
jenem bestimmten Tag Dienst tat. 
 
Ein Wechsel im Dienstplan war immer mit grossen Umtrieben verbunden (über 40 zu benachrichtigende 
Stellen!) und konnte üblicherweise in den Gemeindeblättern nicht mehr berücksichtigt werden, was 
manchmal zu Verwirrung und Verärgerung führte. Wir haben deshalb in den letzten Monaten erfolgreich 
ein neues System im Notfalldienst erprobt, wobei der Telefonbeantworter in einer Praxis immer auf die Me-
dizinische Notrufzentrale Basel (061 261 15 15) verweist. Dort wird 24 Stunden im Tag während 7 Tagen in der 
Woche der Anruf von einer Krankenschwester entgegengenommen, welche zusätzlich zur kompetenten 
Beratung auch die Möglichkeit hat, den Anrufer direkt mit dem diensttuenden Arzt zu verbinden. 
 
Deshalb wird die Dienstliste nicht mehr veröffentlicht, nur noch die Medizinische Notrufzentrale Basel und 
die beteiligten Ärzte werden sie erhalten. Wenn jemand ärztliche Hilfe sucht, soll sie zuerst den Hausarzt/die 
Hausärztin anrufen. Falls er/sie nicht erreichbar sein sollte, die Medizinische Notrufzentrale Basel (061 261 15 
15) – dort kann übrigens auch der Notfall-Zahnarzt und die diensttuende Apotheke erfragt werden. Der Ver-
ein für Ärztinnen und Ärzte beider Frenkentäler (VaeF) hat vor wenigen Wochen eine Website in Betrieb 
genommen (www.vaef.ch), welche bereits jetzt interessante Informationen anbietet und in den kommen-
den Monaten ausgebaut wird. Sie bietet auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Ärztinnen und 
Ärzten und soll zu einem Forum für Gesundheitsbelange im Bezirk Waldenburg werden. Der VaeF freut sich 
über jeden Besuch und vor allem über jeden Kommentar! 
 
Für den Verein der Ärztinnen und Ärzte beider Frenkentäler 
 
 

 
SBB Tageskarten Gemeinde 
Die Gemeinde Ziefen bietet zwei unpersönliche SBB - Generalabonnemente 
(Tageskarten-Gemeinde) der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die 
freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB, Städtischen Verkehrsbetriebe und 
Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbe-
trieben der Schweiz für nur Fr. 30.--/Karte (Auswärtige Fr. 35.--/Karte). 

Reservationen werden frühestens 90 Tage (Auswärtige 14 Tage) vor dem 
Reisedatum entgegengenommen. Sie können telefonisch, am Schalter oder online via Internet 
(www.ziefen.ch) erfolgen. 

Die Tageskarten Gemeinde können ausschliesslich am Schalter der Gemeindeverwaltung be-
zogen werden. Eine Zustellung der Tageskarten per Post ist nicht möglich. Es können pro Bestellung 
Tageskarten für maximal 2 aufeinander folgende Tage erworben werden.  

Ein Umtausch der gekauften Tageskarten oder eine Rückerstattung des Kaufpreises ist aus-
geschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene oder benutzte Tageskarten ist der volle Preis zu 
entrichten. 

Pro Tageskarte und Benützungstag wird eine Gebühr von Fr. 30.-- (Auswärti-
ge Fr. 35.--) erhoben. Der Betrag ist beim Bezug der Karte bar am Schalter 
zu entrichten. 

Bitte beachten Sie, dass wir nur über 2 Karten pro Tag verfügen. Somit gilt 
"Dr Gschnäller isch dr Gschwinder". 

 
 



  
 

Veranstaltungskalender 
Angaben ohne Gewähr 

 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion Mitteilungsblatt 

ein. 
 

     
Sa 29. Mai 09.00 - 12.00 Uhr Papier-, Karton-, Styropor- und Bauschutt-

sammlung 
Werkhof 

So 30. Mai ab 07.00 Uhr Exkursion am Sonntagmorgen zu den Themen 
Vögel und Schnecken 

Eienschulhaus 

Di 01. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 01. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Mi 02. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 
Fr 04. Juni 11.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli 
Fr 04. Juni  Kleider- und Schuhsammlung, Tell-Tex GmbH  
So 06. Juni 14.00 - 17.00 Uhr Dorfmuseum geöffnet Dorfmuseum 
Di 08. Juni 20.00 Uhr Einwohnergemeindeversammlung Kleine Turnhalle 
Di 08. Juni 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Di 08. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 08. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 08. Juni 19.30 Uhr Monatsübung "Plauschübung Surprise", 

Samariterverein 
Mehrzweckraum 

Mi 09. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 
Fr 11. Juni 15.00 - 16.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

2. Stock 
Fr 11. Juni ab 18.00 Uhr Open Air Disco, Treffpunktteam Kreuzholz 
Di 15. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 15. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Mi 16. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 
Fr 18. Juni 19.30 Uhr Bürgergemeindeversammlung Holzenberg 
Sa 19. Juni 16.30 Uhr Zuzüger-Apéro, Einwohnergemeinde Gemeindehaus 
Sa 19. Juni ab 17.00 Uhr Pizza-Essen, Bachhüsligruppe, Verein für  

Heimatpflege 
Turnerschüüre 

Di 22. Juni 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Di 22. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 22. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Mi 23. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Kirchgasse 2 
Fr 25. Juni 15.00 - 16.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

2. Stock 
Fr 25. Juni ab 19.00 Uhr Platzkonzert Musikgesellschaft Ziefen Dorfplatz Arbolds-

wil 
Di 29. Juni 09.00 - 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenriege Kleine Turnhalle 
Di 29. Juni 09.00 - 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Mi 30. Juni 16.00 - 21.00 Uhr Jugendtreff Turnhallenkeller 
Fr 02. Juli 18.00 - 20.30 Uhr Obl. Bundesprogramm, Schützengesellschaft Schützenhaus 
Fr 09. Juli 15.00 - 16.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

2. Stock 
Schulferien  
26.06.2010 - 08.08.2010 Sommerferien 
25.09.2010 - 10.10.2010 Herbstferien 
24.12.2010 – 03.01.2011 Weihnachtsferien 
05.03.2011 - 20.03.2011 Fasnachtsferien 

 



  

 

   
 

  
 



  



  



  

  

  

 



  



  



  

 



  



  



  



  



  



  



  



  
 



  

 
  

  
 

 



  

 
 

Hier könnte Ihr Inserat stehen! 
 

 

 



  
 

 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

           
 

Besuchsdienst   
061 905 82 00 

Schenken Sie Betagten Ihre Zeit 
  
Besuche gegen die Einsamkeit – 
machen Sie mit! 
Besucher und Besucherinnen 
gesucht 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

      
 

 
 



  

 



  

 

 

 

 



  



 
 
 

 


